
dem Begriffe „Dienstgebäude“ deckt, sich insbe-
sondere gleichfalls auf ermietete, nicht nur fis-
kalische Gebäude erstreckt (vgl. Garnison-Verwal-
tungsordnung für das Heer § 1 und &amp;14 sowie
Garnisonverwaltungsordnung für die Koiserliche
Marine &amp;&amp;# 21, 22).

§ 2. Dienstwohnungen im Besonderen. Die
Vorschriften über die Dienstwohnungen der Reichs-
beamten (§ 2) verstehen unter einer Dienstwoh-
nung jede Wohnung, deren Benutzung mit ciner
Amtsstelle verbunden ist. Nach Bitter, Hand-
wörterbuch, sind Dienstwohnungen diejenigen
Wohnungen, die sich in fiskalischen oder vom
Staate ermieteten Gebäuden befinden und als
solche im Etat für die Beamten bestimmter Klassen
vorgesehen und ihnen im Interesse des Dienstes
überwiesen sind. Beide Merkmale bringen die
besondere rechtliche Eigentümlichkeit des Begriffs
nicht klar zum Ausdruck. So ist es für den Begriff
Dienstwohnung ganz ohne Belang, ob die Dienst-
wohnung sich in einem fiskalischen oder einem
vom Fiskus (nicht vom Staatel!) ermieteten Ge-
bäude befindet; sie kann vom Fiskus auch ohne
die anderen Teile des Gebäudes, in dem sie sich
befindet, gemietet sein. Ob sie im Etat als solche
aufgeführt ist, ist für ihren rechtlichen Charakter
auch gleichgültig, denn eine Wohnung, die einem
Beamten als Dienstwohnung zugewiesen ist, hat
für ihn den Charakter einer solchen, auch wenn sie
nicht im Etat aufgeführt sein sollte. Die Zuwei-
sung einer nicht im Etat als solchen aufgeführten
Dienstwohnung nimmt der Dienstwohnung nicht
ihren Charakter als solche, sondern gibt nur den
gesetzgebenden Körperschaften einen Grund, die
Zuweisungsverfügung zu beanstanden.

Die Besonderheit einer Dienstwohnung gegen-
über anderen Wohnungen besteht darin, daß das
Rechtsverhältnis, das der Benutzung einer Dienst-
wohnung zu Grunde liegt, ein solches des öffent-
lichen Rechts ist. Unter Dienstwohnungen ver-
steht man daher diejenigen Wohnungen,
die den Beamten auf Grund einer
Norm des öffentlichen Rechts zu-
gewiesen sind. Dem Beamten steht der
Staat, nicht der Fiskus gegenüber. Dienstwoh-
nungen sind daher nicht diejenigen Wohnungen,
die von dem Fiskus an Beamte im Wege eines

privatrechtlichen (Miet-)Vertrages vermietet sind.
In Fällen letzterer Art stehen sich Beamter und
Fiskus gleichberechtigt gegenüber, während bei
Dienstwohnungen der Wille des Staates allein
maßgebend ist, und der Beamte sich ihm zu
fügen hat. Daraus folgt, daß auf das Rechts-
verhältnis zwischen Staat und Beamten hin-
sichtlich der Dienstwohnungen die Vorschriften
des BGB über Miete ohne weiteres keine An-

wendung finden, also auch nicht analog ange-
wendet werden können. Maßgebend für Inhalt
und Umfang des Rechtsverhältnisses bezüglich
einer Dienstwohnung ist allein der Wille des
Staates; einer Zustimmung des Beamten bedarf
es nicht. Hauptgrundsatz ist, daß die Annahme
einer vom Staate zugewiesenen Dienstwohnung
nicht verweigert werden darf; der Beamte ist
also gezwungen, eine ihm zugewiesene Dienst-
wohnung anzunehmen und sich demzufolge auch
allen denjenigen Anordnungen zu unterwerfen,
die über die Benützung der Dienstwohnung ge-
troffen sind und werden. Was für die Dienst-
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wohnungen der Beamten ausgeführt ist, gilt auch
für die der Offiziere, Unteroffiziere usw.

Die näheren Bestimmungen über die Dienst-
wohnungen der Offiziere usw. finden sich in den
Garnisonverwaltungsordnungen für das Heer und
die Kaiserl. Marine, diejenigen über die Dienst-
wohnungen der Reichsbeamten in dem AE
v. 16. 2. 03 (RZ Bl 63, Nachträge 1904 S 10,
1905 S 116), diejenigen über die Dienstwohnun-
gen der Preußischen Beamten endlich in
dem Regl v. 26. 7. 80 (MBliV263) sowie in dem
Nachtrage dazu v. 20. 4. 98 (MBliV 120), der
eine Reihe von Bestimmungen des Regulativs
abändert: für Bayern a 37 BeamtenGv. 15.
8. 08, a 8 Schul BG v. 1902; für Sachsen in
den (nicht veröffentlichten) „Vorschriften für die
Inhaber von Dienst= und Dienstmietwohnungen
in Staatsgebäuden vom Jahre 1902“, sowie in
38§ 163, 164 Gesch Ordnung der Justizbehörden;
für Württemberg Vorschriften vom 24. 8. 92
(Regl 348) mit Nachträgen. [JDienstein-
kommen8 II.

Ziteratur: v. Bitter, HWprBerw, Art.: Dienstge-

bäude und Amtswohnungen; Müller, Die preußische Ju-

stizverwaltung"1909/10, II 1642; Düffe, Regulativ über
Dienstwohnungen der Staatsbeamten v. 26. 7. 80, erläutert

1910. Avel.
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der Gültigkeit. 4 6. Wirkung der Dispensation.

8 1. Begriff und rechtlicher Charakter. Die
D. ist die Aufhebung der Wirksamkeit eines Gesetzes
oder eines Rechtssatzes für einen bestimmten Ein-
zelfall oder einen bestimmten konkreten Tatbestand.
Sie wirkt negativ, d. h. in der Weise, daß der
Rechtssatz den nach der D. eintretenden Tat-
bestand, welchen er ohne dieselbe ergreifen würde,
nunmehr mit seinen Wirkungen nicht zu treffen
vermag. Eine andere Ansicht faßt auch die Auf-
hebung der bereits aus einem Rechtssatz einge-
tretenen Wirkungen, so insbesondere die Entbin-
dung von der sowohl durch einen Rechtssatz be-
gründeten, wie auch von der freiwillig übernom-
menen Verpflichtung (so namentlich für das Ge-
biet des Kirchenrechts v. Scheurl, Gem.
deutsch. Eherecht 281 ff und in Z f KR 17, 201 ff;
Friedberg, Lehrb. d. KR.“ 274 ff), z. B.
die Entbindung vom Zölibat, von dem Klosterge-
lübde, von der nicht konsummierten Eht#, ja auch
die ehemalige Scheidung einer Ehe durch den
Landesherrn als D. auf. Endlich wird ferner
überhaupt jede Ausschließung eines allgemeinen
Gesetzes so von Stölzel,Kr. V.J. Schr. 20,
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233 ff) durch eine selbst positiv wirkende lex
specialis unter den Begriff der D. gezogen. Was

die erstgedachte Erweiterung betrifft, so ist dabei
übersehen, daß für Fälle, in denen bereits eine
rechtliche Gebundenheit eingetreten ist, die bloße
Beseitigung der Wirksamkeit des Rechtssatzes
(d. h. die D. in dem an die Spitze gestellten Sinne)
ohne rechtliche Bedeutung bleibt, weil sie das
Produkt seiner Wirkung, die rechtliche Gebunden-
heit, nicht aufhebt, vielmehr die bereits eingetre-
tene Rechtswirkung besonders vernichtet werden
muß. Die zuletzt gedachte Ansicht verkennt, daß
das von ihr als D. bezeichnete Spezialgesetz,
wenn es sich auch gegen das allgemeine Recht
richtet, doch für einen konkreten Tatbestand ein
für allemal besondere Rechtswirkungen setzt,
welche durch die einmalige Aufhebung oder Hem-
mung der Rechtswirksamkeit des allgemeinen Ge-
setzes niemals hätten erzeugt werden können (wie
z. B. die Scheidung einer Eh- seitens des evange-
lischen Landesherrn wegen unüberwindlicher Ab-
neigung, falls das geltende Recht diese bloß wegen
Ehebruchs und wegen böslicher Verlassung ge-
stattete, nicht die Suspension dieses Rechtssatzes
enthielt, sondern sich vielmehr als eine Vernich-
tung der Rechtswirkungen der Ehe, zu welcher die
Suspension gar nicht ausgereicht haben würde,
darstellte). Bei einer korrekten Begriffsbildung
kann man nicht Fälle, in denen ein Rechtssatz
überhaupt nicht wirken kann, und solche, in denen
er gewirkt hat, aber seine Folgen erst durch einen
besonderen gesetzgeberischen Akt vernichtet oder
spezielle positive Wirkungen durch einen solchen
herbeigeführt werden, unter einen einheitlichen
Begriff zusammenwerfen (vgl. auch unten § 6).

Das Recht zur D. ist Ausfluß der gesetzgebenden
Gewalt; denn wie der Gesetzgeber allein das Recht
hat, das Gesetz aufzuheben, so besitzt er auch allein
die Befugnis, seine Wirksamkeit teilweise einzu-
schränken. Diese Auffassung, welche mit beson-
derer Schärfe im Kirchenrecht zur Anwendung
gebracht und auch schon von J. H. Böhmer
allgemein vertreten worden ist (.„Potestas fe-
rendi leges est etiam mensura potestatis dispen-
sandi; facultas dispensandi est sequela potestatis
legislatoriae“") kann heute als die herrschende
bezeichnet werden (vgl. v. Gerber, H.
Schulze und E. Meier). Die Annahme
(Friedberg 275, G. Meyer-Anschütz
653 u. a.), daß die D. kein Ausfluß der gesetzgeben-
den Gewalt, vielmehr Verwpandlung sei, weil
die erstere bloß objektives Recht setze und die D.
den Rechtssatz, kraft dessen sie erteilt werden darf,
voraussetze, verkennt einmal, daß in der rechts-
setzenden Funktion der Gesetzgebung auch die Be-
stimmung des Umfanges, also der Tatbestände,
welche vom Gesetz ergriffen werden sollen, ent-
halten ist, und daß der Gesetzgeber selbst, weil ihm
die Herrschaft über das Recht innewohnt, seiner-
seits auch ohne einen ihn ermächtigenden objektiven
Rechtssatz eine D. eintreten lassen kann. Endlich
verwechselt diese Ansicht die durch den Gesetzgeber
für gewisse Fälle erteilte Befugnis zur D., also
zur Ausübung der gesetzgebenden Gewalt in be-
stimmt begrenzten Fällen, mit der D. selbst und
dem Rechtsgrund derselben.

# 2. Das Subjekt der Dispensationsgewalt
auf dem Gebiete des staatlichen Rechts. Aus
dem Begriff der D. folgt, daß allein dasjenige
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Organ, welchem die gesetzgebende Gewalt zusteht,
zur Erteilung einer D. befugt ist. Die Theorie des
älteren deutschen Staatsrechts war daher völlig
im Rechte, wenn sie dem Landesherrn, welchem
sie die Macht zuschrieb, Gesetze zu geben, als na-
türliche Folge dieser Befugnis ein allgemeines
Dispensationsrecht beilegte, da die etwaige Mit-
wirkung von Land= und Reichstagen sich nicht auf
die Ausübung der Gesetzgebungsgewalt überhaupt
erstreckte. Sie beschränkte das D.Recht nur hin-
sichtlich wohlerworbener Rechte dritter oder un-

bedingt verpflichtender Bestimmungen der Ver,
fassung. Auf diesem Standpunkt stehen von den
in Deutschland noch heute geltenden Verfassungen
die braunschweigische LandschaftsO v.
12. 10. 32 §6 („Der Landesfürst kann in einzelnen
Fällen D. erteilen, jedoch, insofern dritte Personen
wegen ihrer Rechte benachteiligt sind, nur mit de-
ren Zustimmung") und das koburg-go-
thaische StaatsgrundGv. 3. 5. 52 F 128
(„Der Herzog übt das Recht der Erteilung der D.,
soweit diese Befugnis nicht durch besondere ge-
setzliche Bestimmungen beschränkt ist").

Im modernen konstitutionellen Staat, in wel-
chem die Gesetzgebung nicht allein vom Staats-
oberhaupt, sondern nur unter Mitwirkung des
Landtages ausgeübt werden kann, kommt dagegen
dem ersteren die ausschließliche Ausübung der
D.Gewalt nicht mehr zu; vielmehr ist er dabei an

die Zustimmung des anderen Gesetzgebungsfaktors
gebunden, es sei denn, daß ihm dieselbe durch
besonderes Gesetz für einzelne Fälle übertragen,
delegiert ist. Die Mehrzahl der deutschen Ver-
fassungsurkunden enthalten über das D.Recht
keine Bestimmungen (eine Ausnahme macht die
Bremer von 1875 X 57 k, nach welcher dasselbe
dem Senate, soweit es nach den Gesetzen und dem

rechtlichen Herkommen zulässig ist, beigelegt wor-
den ist); aber mit der Beschränkung der Gesetz-
gebungsgewalt ist auch ohne weiteres die Beschrän-
kung der D. Gewalt gegeben. Deshalb kann man

nicht, mit von Mohl (Reichsstaatsrecht 165), den
Landesbehörden ein allgemeines D.Recht in
betreff der Reichsgesetze beilegen. Die hier ver-
tretene Auffassung, wonach der Monarch allein
nur auf Grund gesetzlicher Ermächtigung dispen-
sieren kann, entspricht derjenigen, welche in der
Theorie des neueren Staatsrechtes die herrschende
bildet (v. Gerber, Gneist, Schulze,
E. Meier, G. Meyer-Anuschütz, v.
Rönne, v. Sarwey, Gaupp-Göz,
Ulbrich, E. Loening, v. Seydel,
Schwartz, Steinitz u. a.). Im Sinne
dieser Theorie hat in neuester Zeit auch das Preu-
ßische Gv. 11. 5. 98, betr. den Staatshaushalt,
8 18, über die Spezialfrage der Kgl Steuererlasse
Entscheidung getroffen (zu vgl. Laband,
Arch OeffR 7, 169 ff einerseits und Steinitz
a. a. O. 33 ff sowie Meyer-Anschüt 653

andererseits).
Aus demgedachten Prinzip folgt aber auch

weiter, daß, soweit dem Staatsoberhaupt oder
einzelnen Staatsbehörden ein Verordnungsrecht
zusteht, diese von den in Ausübung desselben er-
lassenen Normen, falls dadurch nicht etwa das
Verfassungsrecht oder das allgemein geltende
Recht berührt und modifiziert wird, zu dispensieren
befugt sind.

Im Gehbiete des Reichsrechts gilt im Grund-
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satz das gleiche. Der Kaiser hat ein allgemeines
Dispensationsrecht nicht (Laband, StR4,527).

+ 3. Das Soubjekt der Tispensationsgewalt
auf dem Gebiete des Kirchenrechts. Dieselben
Grundsätze, welche für das Gebiet des staatlichen
Rechtes gelten, finden auch ihre Bewährung auf
dem Boden des Kirchenrechts.

A. In der katholischen Kirche.
In der katholischen Kirche besitzt der Papst (von

dem praktisch nicht in Betracht kommenden allge-
meinen Konzil kann hier abgesehen werden) das
oberste Gesetzgebungsrecht und ist bei der Aus-
übung desselben nur an das Dogma und an das

göttliche Recht (sog. jus divinum) gebunden.
Innerhalb derselben Schranken kommt ihm auch
die D.Gewalt über das allgemeine Recht der
Kirche und über die Rechtssätze zu, welche zwar
nur eine beschränkte Geltung haben, aber auf An-
ordnung eines Papstes oder eines allgemeinen
Konzils beruhen. Die kanonistische Doktrin legt
zwar den Bischöfen die Befugnis zur D. von ge-

meinrechtlichen Vorschriften unter der Voraus-
setzung bei, daß der Verkehr mit dem päupstlichen
Stuhl unterbrochen ist oder der letztere nur unter
großen Schwicrigkeiten angegangen werden kann,
ferner, daß Gefahr im Verzuge obwaltet und die
Verschiebung der D. bis zu ihrer Gewährung
durch den Papst nicht wieder gut zu machende
Nachteile herbeiführen würde. Da sie aber für
diese Fälle die Vermutung einer päpstlichen Er-
mächtigung unterstellt, führt sie dieses Recht im
Grunde auch auf die Macht des obersten Gesetz-
gebers zurück, ja die Kurialpraxis gestattet in sol-
chen Fällen die D. bloß für das forum internum
(Gewissensgebiet), legt also einer solchen D. für
das Rechtsgebiet (sorum externum) keine Wir-
kung bei. Im übrigen sind alle anderen kirchlichen
Organe und kirchlichen Amtsträger nur kraft Er-
mächtigung des obersten Gesetzgebungsorganes
von den vorhin gedachten Rechtsnormen zu dis-
pensieren befugt. Diese ist ihnen teils ein für alle
Mal durch das Gesetz (wie z. B. durch das Trienter
Konzil für gewisse Fälle den Bischöfen oder durch
den Papst in den Ressortbestimmungen den ein-
zelnen RKurialbehörden, z. B. der Pönitentiaria)
gewährt, teils wird den Bischöfen bestimmter
Länder (z. B. Deutschlands und Oesterreichs) für
gewisse häufig vorkommende Fälle auf eine Reihe
von Jahren oder auf Widerruf durch sog. facultates

(wegen des fünfjährigen Zeitraums für Deutsch-
land facultates quinquennales genannt) eine
Ermächtigung zu D. erteilt. Endlich kann auch
eine solche Uebertragung für einen speziellen Ein-
zelfall statthaben. Ueber die neueste Zuständig-
keitsverteilung der Dispensationsgewalt innerhalb
des Organismus der römischen Kurialbehörden
bestimmt die Konstitution Pius X vom 29. 6. 08

(Arch. f. kath. KRBd. 88, 679 ff., bes. 682 u. 686)0.
Ein selbständiges D. Recht besitzen außert dem

Papst die Provinzial= (Plenar-) und Diözesan-
synoden, sowie die Bischöfe hinsichtlich der inner-
halb ihrer Zuständigkeit erlassenen Anordnungen,
und der Bischof kann auch von den Vorschriften

der eigenen Diözesansynode dispensieren. Selbst-
verständlich ist es endlich, daß das Organ mit
höherer Jurisdiktion von den seitens eines ihm
untergeordneten Organs gegebenen Normen,
also der Papst von den Anordnungen aller Syno-

den und aller Bischöfe zu dispensieren befugt ist.
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B. In der evangelischen Kirche.
Nach der herrschenden Lehre (Friedberg,

Das geltende Verfassungsrecht d. evangel. Landes-
kirchen 142) steht in den evangelischen Kirchen
Deutschlands dem Landesherrn das D. Recht
zu. Indessen ist für diejenigen Kirchen, in de-
nen der Landesherr — und das sind jetzt die

Mehrzahl —nach den neueren Verfassungen bei

Ausübung der kirchlichen Gesetzgebung an die
Zustimmung der General-, Landes= oder auch
der Provinzial-Synoden gebunden ist, die Ein-
schränkung zu machen, daß er von den so erlasse-
nen kirchengesetzlichen Normen nur unter Mitwir-

kung der betreffenden synodalen Organe zur D.
befugt ist, da er die Kirchengesetze allein abzu-
ändern keine Macht hat, es sei denn, daß ihm
diese durch die Gesetze für gewisse Fälle ausdrücklich
gewährt worden ist. Soweit dem Landesherrn
noch das D. Recht zusteht, kann er es auch
heute noch den kirchenregimentlichen Behörden
zur Ausübung übertragen. So ist eine solche
allgemein in Altpreußen durch die landes-
herrlichen Ressortbestimmungen an den Ober-

kirchenrat erfolgt (v. Rönne-Zorn 2, 449 f),
und für einzelne Fälle sind auch die Provinzial-
Konsistorien, ja für minder wichtige (so z. B. hin-
sichtlich des Aufgebots) die Superintendenten
damit betraut (f. Preußen V v. 21. 6. 45 8 1,
Goßner, KR. 196). Wo dagegen, wie z. B.
in Baden, das D.Recht durch die Kirchenver-
fassung (5. 9. 61 5 110, 5) der kirchenregimentlichen
Behörde (hier dem Oberkirchenrat) zugewiesen
ist, kann es diesen nur auf dem kirchenverfassungs-
mäßigen Wege entzogen und nicht, wie im ersteren
Fall, von dem Landesherrn zu eigener Ausübung
ohne weiteres an sich genommen werden.

 4. Die Ausübung des Tispensationsrechtes.
Die D. bildet ein Mittel, die Härten, welche die
Anwendung eines bestehenden Rechtssatzes für
gewisse Fälle und für bestimmte Personen herbei-
führen kann, zu mildern und zu beseitigen. Wenn
sie daher auch nur unter dieser Voraussetzung, also
beim Vorliegen eines genügenden Grundes, ge-
rechtfertigt ist, so bildet dies doch für die vom ober-
sten Gesetzgeber zu erteilende D. keine rechtliche
Schranke, und die von ihm gewährte D. ist unter
allen Umständen rechtsgültig, auch wenn sie den
gedachten Bedingungen nicht entspricht. Anders
verhält es sich mit den durch den obersten Gesetz-
geber speziell oder den durch ein Gesetz an unter-
geordnete Organe übertragenen Dispensations-
befugnissen. Diese müssen innerhalb der vom
Gesetz oder vom obersten Gesetzgeber bestimmten
Schranken und Bedingungen ausgeübt werden,
widrigenfalls sie, weil die Uebertragung der D.Ge-
walt nicht weiter reicht, nichtig sind. Das gilt so-
wohl für das staatliche, wie auch das kirchliche Recht.

Die Erteilung der D. geschieht in der Regel durch
schriftliche Erklärung des obersten Gesetzgebers
oder des von ihm delegierten Organs. Der Form
des Gesetzes bedarf es indessen dann, wenn der
erstere bei der Gesetzgebung (also auch bei der D.)
an die Mitwirkung anderer Faktoren (des Land-

tages, einer Synode) gebunden ist. Anderenfalls
kann sie auch mündlich geschehen, sofern nicht eine
besondere Form (eine solche ist jedenfalls nach
katholischem Kirchenrecht für die päpstlichen D.

nibtiebsolut vorgeschrieben) gesetzlich angeord-net ist.
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Das katholische Kirchenrecht hat zwei Arten der
Erteilung von D. ausgebildet. Die regelmäßige
Art ist die in forma commissoria, d. h. es wird dem
Bischof des Bittstellers oder einem anderen kirch-
lichen Oberen die Ermächtigung gewährt, als
päpstlicher Delegat, nach Untersuchung des vor-
getragenen Tatbestandes und nach Feststellung
der die D. bedingenden oder besonders vorge-
schriebenen Voraussetzungen, dieselbe zu erteilen.
Nur ausnahmsweise (namentlich bei regierenden
Fürsten und Bischöfen) erfolgt ihre Gewährung
unmittelbar und direkt an den Gesuchsteller, d. h.
in forma gratiosa.

Darüber, ob die D. entgeltlich oder unentgelt-
lich erteilt werden, finden sich für das staatliche
Recht keine allgemeinen Bestimmungen. Das
Kirchenrecht hält zwar an dem Grundsatz der Un-

entgeltlichkeit fest. Indessen hat die römische Kurie
die hierher gehörige Vorschrift des Trienter Kon-
zils (8. XXII c. 5 de ref.) bloß als Verbot eines

Aequivalentes für die D. selbst aufgefaßt, nicht
aber auf die Entrichtung von Kanzleigebühren (an
die betreffenden Expeditionsbehörden und ihre
Beamten) für die Dispensschreiben und auf die
Forderung von Kompositionen, welche von der
zu häufigen Nachsuchung von D. abhalten sollen
und bestimmten frommen Anstalten in Rom zu-
fließen, bezogen. Ebensowenig ist in den evange-
lischen Landeskirchen das Prinzip der Unentgelt-
lichke.t ausnahmslos durchgeführt.

#m5. Boraussetzung der Gültigkeit. Das ka-
nonische Recht erklärt im Anhalt an das römische
eine D. oder ein D. Mandat für absolut nichtig,
wenn die Erteilung durch Sub= oder Obreption
erlangt worden ist, d. h. sei es durch absichtliche
Verschweigung von solchen Umständen, sei es
durch Erdichtung oder wahrheitswidrige Entstel-
lung von solchen Tatsachen, von denen nach kirch-
lichem Recht und der Praxis der Kurie die Be-
willigung oder Versagung der erbetenen D. ab-
hängt. Diese für jedes päpstliche Restript in
Gnadensachen sich von selbst verstehende, seine
Gültigkeit bedingende Voraussetzung (si preces
veritate nitantur) hat aber keine Bedeutung für
die sog. D. motu proprio, weil deren Wesen darin
besteht, daß sie losgelöst von den vom Bittsteller
angegebenen Gründen und unabhängig davon
erteilt wird. Ein unmittelbare Uebertragung
dieser Grundsätze auf das staatliche Gebiet und
auch auf das der evangelischen Kirche dürfte nicht
statthaft sein, da dieselben mit dem ausgebrei-
teten D. Wesen und der infolgedessen bis in
die Einzelheiten durchgebildeten D. Praxis der
katholischen Kirche zusammenhängen. Positive
staatsrechtliche Normen fehlen ganz, jedenfalls
wird man aber eine D. auch nach staatlichem und
evangelischem Kirchenrecht für nichtig erklären
müssen, wenn sie von der Wahrheit der zu ihrer

Erlangung behaupteten Tatsachen ausdrücklich
abhängig gemacht worden ist.

#5 6. Wirkung der Dispensation und Wieder-
beseitigung ihrer Wirkung. Die D. führt von
der Zeit ihrer Erteilung ab eine Suspension des
betreffenden Rechtssatzes auf den in Frage stehen-
den Tatbestand für die Zukunft herbei, nicht aber
rückwärts, so daß also der in der Vergangenheit
liegende Zustand ein nicht dem Gesetze entspre-
chender bleibt. Das verkennen die in 8 1 be-
kämpften Ansichten, welche den Begriff der D.

Dispensation

weiter stecken wollen und einen praktischen Unter-

schied zwischen den verschiedenen Meinungen
leugnen. Ein solcher tritt allerdings nicht hervor,
wenn es sich um Akte des obersten Gesetzgebers

handelt, aber sofort, sofsern in einzelnen Fällen
von diesem die Befugnis delegiert worden ist.
Wer unter den Begriff der D. auch die Aufhebung
der aus einem Rechtssatz schon eingetretenen
Wirkungen zieht, muß dann den unteren Organen
auch die Befugnis gewähren, diese Aufhebung
herbeizuführen, so z. B. den nach dem BGB 5 1322
mit der Befreiung von Ehehindernissen betrauten
Landesregierungen und den von diesen dele-

gierten Behörden (z. B. in Preußen dem Justiz-
minister) auch das Recht zugestehen, eine in Ge-
mäßheit des &amp; 1312 zwischen dem geschiedenen
Ehebrecher und seinem Mitschuldigen nichtig ge-
schlossene Ehe nach ihrer Schließung von Anfang
an zu einer vollgültigen zu machen. Davon kann

indessen keine Rede sein, wie denn auch das katho-
lische Kirchenrecht gerade, weil es den engeren
Begriff der D. festhält, für Fälle, wo die Möglich-
keit ausgeschlossen ist, daß nichtig eingegangene
Ehen durch nochmalige Eingehung nach erteilter
D. gültig werden können, die besonders geartete,
sich als eine, eine solche Ehe durch Spezialgesetz
heilende, also die eingetretenen Wirkungen der
Nichtigkeit beseitigende, sog. dispensatio in radice
matrimonü entwickelt hat.

Die Wirkung der D. tritt ohne weiteres ein. Es
ist also eine Annahme seitens des Begünstigten
nicht erforderlich, und ebensowenig kann der Ver-
zicht desselben ihr die Wirkung nehmen. Die durch
den Gesetzgeber vorgenommene Suspension des
objektiven Rechts ist unabhängig von dem Ver-
halten des Dispensierten, welchem über dasselbe
keine Macht zusteht. Auch eine subjektive oder
konkrete Berechtigung, auf welche derselbe ver-
zichten könnte, erwächst ihm aus der D. nicht, und
wenn gesagt worden ist, daß das Recht, von der
D. Gebrauch zu machen, ein solches subjektives
Recht sei Friedberg, Lehrb. 275 N. 2) und
daß, wenn jemandem D. von dem Ehehindernis
zu naher Verwandtschaft erteilt worden, ihm die
Berechtigung erwachse, eine Ehe mit einer nahen
Verwandten zu schließen, so wird dabei übersehen,
daß der sog. Gebrauch der D. nichts anderes als
das faktische Herbeiführen des Tatbestandes ist,
auf welchen der an sich anwendbare Rechtssatz
wegen der D. keine Wirkung äußert, und selbst
nicht einmal eine solche haben kann, selbst wenn der
Berechtigte auf die D. verzichten wollte, und fer-
ner wird Berechtigung einmal in dem vulgären
Sinne von Vornahme einer rechtsgültigen Hand-
lung, das andere Mal in dem technischen Sinne

eines konkreten Rechts gebraucht. Ebensowenig
wie es eine subjektiv-konkrete Berechtigung ist,
eine Ehe gemäß dem allgemein geltenden Recht
zu schließen, ist und kann es eine solche sein,
eine Ehe trotz eines sonst obwaltenden, aber im
speziellen Fall durch D. gehobenen Ehehinder-
nisses einzugehen, weil es in beiden Fällen ledig-
lich das objektive Recht ist, welches dicselben ver-
schieden qualifiziert.

Aus dem Wesen der D. als einer auf dem Willen

des Gesetzgebers beruhenden Gnade folgt weiter,
daß derselbe die D. jeden Augenblick widerrufen
kann. In diesem Fall äußert der bis dahin sus-
pendierte Rechtssatz von neuem seine Wirkung auf
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den unter ihn fallenden Tatbestand. Wenn in-
dessen dieser bereits vor dem Widerruf der D.
eingetreten ist und sich Rechtswirkungen auf Grund
der letzteren an ihn angeknüpft haben, so fallen
diese durch den Widerruf nicht zusammen; es
wird also z. B. eine zufolge der D. von einem Ehe-

hindernisse gültig geschlossene Ehe nicht durch
späteren Widerruf der D. nichtig.

Die auf dem Gebiete des Kirchenrechts vielfach
erörterte Frage, ob die Wirkung der D. durch
späteren Fortfall ihres Grundes wieder beseitigt
wird (an cessante causa dispensatio cesset) ist
der richtigen Ansicht nach zu verneinen, da die
Gültigkeit eines rechtlichen Aktes sich nur nach
den zur Zeit seiner Vornahme obwaltenden recht-
lichen Voraussetzungen bemißt.
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 B Beamte; BG Beamtengelset.

8 1. Begriff. Unter D. im Sinne des deutschen
Staatsrechts wird die Dienstzucht verstanden, die
der Staat gegen seine B durch Verhängung von
Strafen wegen Verletzung ihrer Dienstpflicht zu
dem Zwecke ausübt, um die geordnete Durch-
führung des öffentlichen Dienstes zu sichern und
das Ansehen des BöStandes ungeschmälert zu
erhalten. Das Disziplinarstrafrecht enthält die
Regeln, nach denen die D. im vorstehenden Sinne
zu handhaben ist.

Während sich die allgemeine Strafsge-
walt des Staates auf die Notwendigkeit gründet,
die öffentliche Rechtsordnung aufrecht zu erhal-
ten, beruht dieDisziplinarstrafgewalt
auf der Dienstherrlichkeit des Staates
gegenüber den BlBeamte 3 41. Krimi-
nalstrafen verhängt also der Staat als
Schirmherr der öffentlichen Rechts-
ordnung gegen diejenigen, welche dieser
Ordnung zuwider gehandelt haben, zur Sühne
für die begangene Rechtsverletzung. Mit Dis.
ziplinarstrafen belegt er dagegen die-
jenigen, die als StaatsBdie ihnen obliegenden
Pflichten verletzt haben, zu dem Zweck, um
seine Interessen als Dienstherr
zu wahren [Amtsdeliktel.

Diese Interessen sind auf zwei Punkte gerichtet:
a) Bei geringeren Pflichtverletzungen den B

durch korrektive Maßregeln auf den richtigen Weg
zu führen.

b) Bei groben Pflichtverletzungen den B. un-
ter Entziehung der ihm aus dem BVerhältnis
zustehenden Rechte auszuscheiden und dadurch den
Btand von unwürdigen Elementen zu säubern.
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